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Das war der 

27.Mönchswalder 

Berglauf 

 

am 16. April  

 

2014 

 

 

Und dies waren die jüngsten Teilnehmer, 

beide aus unserer Gemeinde: 

Henry Raschke und Lotte  Lehmann 
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Amtliche Bekanntmachungen  

Von der Gemeinderatssitzung 

am 30.04.2014 

Zur Sitzung im April erschienen 13 Räte und 8 Bürger. 
Die Tagesordnung bestand aus 10 Punkten wozu nach 
Antrag vom Bürgermeister 2 weitere aufgenommen wurden. 
Frau Wagner berichtete über die Sitzung des 
Verwaltungsausschusses, wo es um die Auswahl des neuen 
Bauhofleiters ging. Dazu fand sich ein Gremium, welches 
zusammen mit dem Bürgermeister Vorstellungsgespräche 
geführt hat. 
Die Auswahl eines Bewerbers wurde im Verwaltungs-
ausschuss beraten und entschieden. 
Dazu teilte der Bürgermeister mit, dass der neue Bauhofleiter 
ab dem 01.07.2014 durch Herrn Heidrich eingearbeitet wird. 
Ab dem 01.08.2014 wird Herr Brosig den Bauhof leiten. 
 

Durch die Bürger wurden folgende  Themen angesprochen:  
- Spielplatz in Singwitz (Schaukel, Weidetunnel) 
- Klärungsbedarf Am Wiesenhang (Straßen, Laternen 

etc.) 
Herr Polpitz bat um Einreichung eines bestehenden 
Vertrages zur Prüfung.  
Er ist bestrebt, die Angelegenheit endgültig zu klären und 
wird einen Termin mit Herrn Lindner vereinbaren, zu 
welchem auch die Bewohner des Wiesenhanges geladen 
werden. 
 

Weiterhin informierte er über: 
- das 10. Radrennen am 18.05.2014 
- die neue Seniorenbetreuerin für die Ortsgruppe 

Obergurig, welche jetzt Frau Merting leiten wird 
- den aktuellen Stand bezüglich der Essenversorgung 

für den Kita, Entscheidung dazu wird Ende Mai 
erwartet 

- die ausgewählten Firmen, die bezüglich der 
Stützmauer angeschrieben werden sollten;  
eine Firma darf sich aufgrund fehlender 
Qualifikationen nicht beteiligen, weshalb ein Ersatz 
erforderlich ist 

- ein Angebot der FA. Marx bezüglich eines reinen 
Winterdienstfahrzeuges 

 

Anfragen aus dem Gemeinderat: 
 

- Silikonfuge Turnhalle 
- Sandkasten in Schwarznaußlitz 
- Schlussrechnungen Kita und Brücke 
- fehlendes Schild auf der Fortschrittstraße 

(Kreuzungsbereich) 
- Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung 
- Sauberlaufzone Multisportplatz  
- Windfang in Kita 
- Probleme bei Rechnung der Antennengemeinschaft 

 

Beschlossen wurde: 
- Für die Teile der Flurstücke 13/1, 14 und 24f der 

Gemarkung Großdöbschütz wird eine Ergänzungs-
satzung nach § 34 Abs 4 Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I 
S. 1548) aufgestellt. 
 

Mit der Aufstellung der Ergänzungssatzung werden 
folgende Ziele und Zwecke angestrebt: 
Mit der Aufstellung dieser Ergänzungssatzung soll 
die städtebauliche Ordnung auf der innerörtlichen 
Freifläche südlich des Siedlungsweges im Ort 
Großdöbschütz festgeschrieben werden. Die 
Ergänzungssatzung präzisiert flurstücksgenau den 
Innenbereich. 
Die Erschließung ist durch den nördlich 
angrenzenden ĂSiedlungswegñ gesichert. Es ist die 
Errichtung eines Einfamilienhauses geplant. 

(Beschluss Nr.: 15/2014) 
 

- Der Gemeinderat Obergurig billigt den Entwurf der 
Ergªnzungssatzung ĂGroßdöbschütz ï Siedlungs-
wegñ einschlieÇlich Begr¿ndung mit Stand vom 
14.04.2014 und beschließt die öffentliche Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB.  
Die betroffenen Träger öffentlicher Belange und die 
Nachbargemeinden werden gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB beteiligt. Die Öffentlichkeit wird von der 
Offenlage in Kenntnis gesetzt. 
Der Bürgermeister wird beauftragt, Ort und Zeit 
öffentlich bekannt zu geben, wo der Entwurf der 
Ergänzungssatzung zur allgemeinen Information 
der Öffentlichkeit ausliegt, mit dem Hinweis, 
dass verspätet abgegebene Stellungnahmen bei 
der Beschlussfassung über die Satzung gemäß 
§ 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben 
können. 

Die Verwaltung wird beauftragt, den 
Auslegungsbeschluss ortsüblich bekannt zu 
machen. 

(Beschluss Nr.: 16/2014) 
 

- die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2014 in der vorgelegten Fassung. 
Begründung: 

Auf Grundlage der Vorberatungen zum 
Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2014 im 
Verwaltungs- und Technischen Ausschusses am 
17.04./24.04.2014 wurden diese erstellt. Gemäß § 
76 der Sächsischen Gemeindeordnung erfolgte die 
öffentliche Auslegung des Entwurfes der 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 der 
Gemeinde Obergurig in der Zeit vom 07.04.2014 bis 
einschließlich 15.04.2014 in der Gemeindever-
waltung Obergurig. Die Einwohner und 
Abgabepflichtige konnten bis zum Ablauf des 
siebten Arbeitstages nach dem letzten Tag der 
Auslegung, somit bis einschließlich 28.04.2014, 
Einwendungen gegen den Entwurf erheben. 
Einwendungen gegen den Entwurf wurden nicht 
erhoben. 

(Beschluss Nr.: 17/2014) 
 

- den am 31.03.2014 gefassten Beschluss zu einer 1. 
 nderung des Bebauungsplanes ĂSiedlungser-
weiterung Bautzener StraÇeñ in Singwitz 
aufzuheben, da der Gemeinderat in seiner Sitzung 
am 28.09.2009 den Satzungsbeschluss zur 
vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes 
ĂSiedlungserweiterung Bautzener StraÇe in 
Singwitzñ dazu gefasst hat. Dieser geªnderte B-Plan 
ist am 02.10.2009 in Kraft getreten. 

(Beschluss Nr.: 19/2014) 
 

- den am 28.09.2009 vom Gemeinderat 
beschlossenen und am 02.10.2009 wirksam 
gewordenen geänderten Bebauungsplan 
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ĂSiedlungserweiterung Bautzener StraÇeñ in 
Singwitz im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S 
.1548) zu ändern. 
Begründung:  
Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes soll das 
festgesetzte allgemeine Wohngebiet im 
Geltungsbereich reduziert werden. Ziel ist es die 
Grundstücke, die aus eigentumsrechtlichen Gründen 
und fehlender Erschließung nicht bebaubar sind aus 
dem allgemeinen Wohngebiet zu entnehmen und 
damit die Bilanz an freien Wohnbauflächen in der 
Gemeinde Obergurig zu entlasten. 
Mit der 2. Änderung des Bebauungsplans werden 
die Grundzüge der Planung nicht berührt, keine 
UVP-pflichtigen Vorhaben begründet und es liegen 
keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von 
FFH- oder Vogelschutzgebieten vor. 

(Beschluss Nr.: 20/2014) 
Nitsche 

 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2) 

Baugesetzbuch (BauGB)  

Ergªnzungssatzung ĂGroÇdºbsch¿tz ï Siedlungswegñ 

Der Gemeinderat Obergurig hat mit Beschluss vom 
28.04.2014 den Entwurf der Ergänzungssatzung 
ĂGroÇdºbsch¿tz ï Siedlungswegñ (Fassung vom 14.04.2014) 
einschließlich Begründung gebilligt und die öffentliche 
Auslegung beschlossen. 
Der Entwurf der Ergªnzungssatzung ĂGroÇdºbsch¿tz ï 
Siedlungswegñ einschlieÇlich Begr¿ndung wird nach Ä 3 Abs. 
2 BauGB in der Zeit vom 19. Mai 2014 bis zum 20. Juni 2014 
in der Gemeindeverwaltung Obergurig, Hauptstraße 24 in 
02692 Obergurig während der Dienststunden (Montag, 
Mittwoch, Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 
16.00 Uhr, Dienstag 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 
Uhr und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr) zur allgemeinen 
Information der Öffentlichkeit ausgelegt. Zusätzlich liegen 
Informationen zu folgenden umweltrelevanten Aspekten aus: 

¶ Grünordnerisches Konzept zur Berücksichtigung der 
Eingriffe in Natur und Landschaft. 
 

Stellungnahmen zum Entwurf der Ergänzungssatzung 
ĂGroÇdºbsch¿tz ï Siedlungswegñ kºnnen bis zum 20. Juni 
2014 mündlich, schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Gemeinde Obergurig, Hauptstraße 24 in 02692 Obergurig 
abgegeben werden. Verspätet abgegebene Stellungnahmen 
im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
können bei der Beschlussfassung über die 
Ergänzungssatzung gemäß § 4a Abs. 6 BauGB 
unberücksichtigt bleiben.  

Entsprechend § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB wird darauf 
hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) unzulässig ist, soweit 
der Antragsteller nur Einwendungen geltend macht, die im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 

Obergurig, 30.04.2014 

 

 

 

Thomas Polpitz 
Bürgermeister 

Wahlbekanntmachung 
Wozjewjenje wólbow 

Tute wozjewjenje wobsahuje informacije wo spoļatku a 
k·ncu wolenskeho ļasa, wo w·lbnych wobwodach a 
rumnosĺach kaģ teģ wo waġnju hğosowanja. 

Woler ma pŚi w·lbach wjesnjanosty/mŊġĺanosty/krajneho 
rady po jednym hğosu, pŚi w·lbach gmejnskeje 
rady/sydliġĺoweje rady/wokrjesneho sejmika po tŚoch 
hğosach. 

HodŦa so jenoģ ĺi kandidaĺa woliĺ, kotŚiģ su na 
hğosowanskim lisĺiku mjenowani. Jeli je so jenoģ jedyn abo 
njeje so ģadyn w·lbny namjet schwaliğ, abo jeli su so za 
w·lby do gmejnskeje/sydliġĺoweje rady resp. wokrjesneho 
sejmika wjacore w·lbne namjety schwalili, kotreģ pak 
wuļinjeja dohromady mjenje kandidatow haļ dwŊ tŚeĺinje 
mŊstnow, kiģ maja so wobsadŦiĺ, hodŦa so nimo na 
hğosowanskim lisĺiku mjenowanych kandidatow teģ druhe 
wosoby pŚez jasne pomjenowanje woliĺ. 

K·ģdy w·lbokmany smŊ jenoģ w tym w·lbnym wobwodŦe 
woliĺ, hdŦeģ je do wolerskeho zapisa zapisany, chiba zo 
wobsedŦi w·lbny lisĺik. 
W·lbna zdŦŊlenka kaģ teģ hamtski personalny wupokaz abo 
puĺowanski pas matej so na w·lby sobu pŚinjesĺ. 

Wozjewjenje wobsahuje wyġe toho informacije wo 
postupowanju pŚi listowej w·lbje. 
W·lbny akt, liļenje a zwŊsĺenje wuslŊdka w·lbow we 
w·lbnym wobwodŦe su zjawne. 

Dokğadniġe informacije namakaja so w hamtskich 

nŊmskorŊļnych wozjewjenjach. 

 

Wahlbekanntmachung 
Am 25. Mai 2014 

finden in der Bundesrepublik Deutschland 
die Wahl zum 8. Europäischen Parlament 

und im Freistaat Sachsen 
die allgemeinen Kommunalwahlen 

statt. 
 
1. In der Gemeinde Obergurig werden hiernach 

die Europawahl 

die Wahl des Gemeinderats und 

der Vertretung des Kreises (Kreistag) 

gemeinsam und in denselben Wahlräumen durchgeführt. 

Die Wahlen dauern von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

2. Die Gemeinde ist in 2 allgemeine Wahlbezirke 

eingeteilt. 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den in das 
Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
4. Mai 2014 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und 

der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu 
wählen haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit 
einem Rollstuhlpiktogramm gekennzeichnet. 

Der Briefwahlvorstand der Gemeinden Cunewalde, 
Großpostwitz und Obergurig tritt zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses zur Europawahl am Wahltag um 
16.00 Uhr im Gemeinde- und Bürgerzentrum, Raum 213 
(Submissionsraum 1. OG), Hauptstr. 19 in 02733 
Cunewalde zusammen. 
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Der Briefwahlvorstand der Gemeinden Großpostwitz und 
Obergurig tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses der 
Kommunalwahlen am Wahltag um 16.00 Uhr in der 
Gemeindeverwaltung Großpostwitz, Zimmer 7, 
Gemeindeplatz 3, 02692 Großpostwitz zusammen. 

Die Ermittlung der Briefwahlergebnisse ist öffentlich, 

jedermann hat Zutritt. 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung 
und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die folgende 
Farben haben: 

Wahl zum Europäischen Parlament:  weißlich 

Gemeinderatswahl   gelb 

Kreistagswahlen    rosa 

Die Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten. Jeder 
Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums die Stimmzettel 
ausgehändigt, für die er wahlberechtigt ist. Die Stimmzettel 
müssen vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums 
oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und 
in der Weise einzeln gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 

3.1 Für die Europawahl werden weiße Stimmzettel 
verwendet. 

 Jeder Wähler hat eine Stimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre 
Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der 
sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort 
sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der 
zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der 
Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen 
Kreis für die Kennzeichnung. 

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass 
er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein 
in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Wahlvorschlag sie gelten soll. 

3.2 Jeder Wähler hat bei der Wahl zum Gemeinderat 

und Kreistagswahl drei Stimmen: 

Der Stimmzettel enthält für die 

 Gemeinderatswahl 

 Kreistagswahlen 

unter fortlaufender Nummer 

-- die für den Wahlkreis zugelassenen Wahlvorschläge 
unter Angabe ihrer Bezeichnung und in der gemäß § 
20 Abs. 5 KomWO bestimmten Reihenfolge. 

-- die Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand 
und die nach § 21 Abs. 2 KomWO bekannt 
gemachte Anschrift in der zugelassenen 
Reihenfolge. 

Es können nur Bewerber gewählt werden, deren 
Namen im Stimmzettel aufgeführt sind. Der Wähler 
kann seine Stimmen Bewerbern aus verschiedenen 

Wahlvorschlägen geben (panaschieren) und einem 
Bewerber bis zu drei Stimmen geben (kumulieren). 
Der Wähler gibt seine Stimmen in der Weise ab, 
dass er auf dem Stimmzettel den oder die Bewerber, 
dem oder denen er seine Stimme(n) geben will, 
durch Ankreuzen oder auf andere eindeutige Weise 
kennzeichnet. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung der Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

5. Die Briefwahl für die Europawahl und die 
Kommunalwahlen finden mit jeweils eigenen 
Vordrucken statt; lediglich für den Antrag auf 
Erteilung eines Wahlscheins gibt es einen 
gemeinsamen Vordruck auf der Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung. Die Wahlscheine sind von 
unterschiedlicher Farbe und werden jeweils 
gesondert mit Briefwahlunterlagen erteilt. Es sind 
jeweils gesonderte farblich unterscheidbare 
Wahlbriefe abzusenden.  

5.1 Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl 
besitzen, können an der Wahl in dem Kreis, in dem 
der Wahlschein ausgestellt ist, 

 Å durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlbezirk des Kreises 

 oder 
Å durch Briefwahl 

 teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 

Europawahl: 

Å einen amtlichen weißen Wahlschein 
Å einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises für die 

Europawahl 
Å einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die 

Europawahl 
 und 
Å einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem 

die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden 
ist, aufgedruckt ist. 

5.2 Für die Kommunalwahlen wird ein Wahlschein 
ausgestellt, der in einem beliebigen Wahlraum des 
zuständigen Wahlgebiets in der Gemeinde, für den 
der Wahlschein ausgestellt ist, gültig ist. 

Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die 
Kommunalwahlen besitzen, können an den Wahlen  

Å durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
des für Sie zuständigen Wahlgebiets 

 oder 

Å durch Briefwahl 

 teilnehmen. 

Kommunalwahlen: 

Å einen amtlichen Wahlschein 
Å einen amtlichen Stimmzettel für die 

Gemeinderatswahl 
Å einen amtlichen Stimmzettel für die Kreistagswahl 
Å einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag 
Å einen amtlichen orangenen Wahlbriefumschlag, auf 

dem die Anschrift, an die der Wahlbrief 
zurückzusenden ist, aufgedruckt ist. 
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5.3 Die orangenen und roten Wahlbriefe mit den jeweils 
dazugehörenden Stimmzetteln in den richtigen 
verschlossenen Stimmzettelumschlägen und den 
unterschriebenen Wahlscheinen so rechtzeitig an 
die auf den Wahlbriefumschlägen angegebene 
Stelle getrennt für die Europawahl und die 
Kommunalwahlen übersenden, dass sie 

hinsichtlich der Europawahl dort spätestens am Wahltag bis 
18:00 Uhr und 

hinsichtlich der Kommunalwahlen dort spätestens am 
Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. Später eingehende 
Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt. 

Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Umschlägen 
genannten Stelle abgegeben werden. 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Gemeinschaft zum Europäischen 
Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des 
Europawahlgesetzes). 

Ein Wahlberechtigter, der nicht schreiben oder lesen kann 
oder durch körperliche Gebrechen gehindert ist, seine 
Stimme allein abzugeben, kann sich der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der 
Wahl einer anderen Person erlangt. 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeigeführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; 
der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem 
sich der Wahlraum befindet, sowie in einem Bereich mit 
einem Abstand von weniger als zwanzig Metern von dem 
Gebäudeeingang jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, 
Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung 
verboten. 

Die Veröffentlichung von Ergebnissen von 
Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt 
der Wahlentscheidungen ist vor Ablauf der Wahlzeit um 
18:00 Uhr unzulässig. 

Obergurig, 09.05.2014 

Lehmann, Bürgermeister der Gemeinde Großpostwitz 
Im Namen der Gemeinde Obergurig 
 

Öffentliche Bekanntmachung über die 
Möglichkeit der Einsichtnahme in das 

Wählerverzeichnis ... 
 

Zjawne wozjewjenje wo m·ģnosĺi, sej zapis 
wolerjow wobhladaĺ, a wo pŚidŦŊlenju 

w·lbnych lisĺikow 
 

Tute zjawne wozjewjenje na to skedŦbni, zo smŊ k·ģdy 
wólbokmany pŚichodnych komunalnych w·lbow wġŊdny dŦeŒ 
wot 20. haļ k 16. dnjej do w·lbow za zwuļene wotewrjenske 
ļasy zapis wolerjow wobhladaĺ, zo by zapiski pŚepruwowağ. 

Ġt·ģ ma zapisy wolerjow za njekorektne abo njedospoğne, 
m·ģe w horjeka mjenowanym ļasu na gmejnje próstwu wo 
korigowanje zapodaĺ. 
 

Wozjewjenje nimo toho zdŦŊli, hdŦe, hdy a pod kajkimi 
wumŊnjenjemi m·ģe so pr·stwa wo w·lbne lisĺik zapodaĺ a 
kak m·ģe so pŚez listowu w·lbu woliĺ. 
Dalġe informacije wo w·lbach z w·lbnym lisĺikom namakaja 
so w hamtskich nŊmskorŊļnych wozjewjenjach. 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

über das Recht auf Einsicht in das 

Wählerverzeichnis und die Erteilung 

von Wahlscheinen für die 

Bürgermeisterwahl am 22. Juni 2014 

 

1. Das Wählerverzeichnis für die Bürgermeisterwahl - die 
Wahlbezirke der Gemeinde Obergurig 
 

wird in der Zeit vom 2. bis 6. Juni 2014 - während der 
allgemeinen Öffnungszeiten an den Werktagen in der 
Gemeindeverwaltung Obergurig, Hauptstr. 24, 02692 
Obergurig für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. 
 

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein 
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister eine Auskunftssperre eingetragen ist. 
Innerhalb der Frist zur Einsichtnahme ist die 
Einsichtnahme in das Wähler-verzeichnis und das 
Anfertigen von Auszügen aus dem Wählerverzeichnis 
durch Wahlberechtigte zulässig, soweit dies im 
Zusammenhang mit der Prüfung des Wahlrechts 
einzelner bestimmter Personen steht. Die Auszüge 
dürfen nur für diesen Zweck verwendet und unbeteiligten 
Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. 
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich, welches nur von einem Bediensteten der 
Gemeinde bedient werden darf. 
 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein für die 
Bürgermeisterwahl hat. 

 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder 
unvollständig hält, kann innerhalb der allgemeinen 
Öffnungszeiten spätestens am 06. Juni 2014 bis 12.00 
Uhr, bei der Gemeindeverwaltung Großpostwitz, Zimmer 
11, Gemeindeplatz 3, 02692 Großpostwitz, Einspruch 
einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen. Der 
Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung 
zur Niederschrift eingelegt/gestellt werden. Soweit die 
behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat der 
Antragsteller die erforderlichen Beweismittel beizufügen. 
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis 
eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum             
1. Juni 2014 eine Wahlbenachrichtigung für die 

Bürgermeisterwahl. 
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Die Benachrichtigungen enthalten auf der Rückseite 
einen Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins für die Bürgermeisterwahl. 
 

In der Wahlbenachrichtigung, sind der Wahlbezirk/ 
Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die 
Wahlberechtigten zu wählen haben. Barrierefrei 
zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhl-
piktogramm gekennzeichnet. Ein Verzeichnis der 
barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt während der 
allgemeinen Öffnungszeiten bei der Gemeindebehörde 

Gemeindeverwaltung Obergurig, Zimmer 3, Hauptstr. 
24, 02692 Obergurig zur Einsichtnahme aus. 
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 

4. Wer einen Wahlschein 
 

 - zur Bürgermeisterwahl hat, kann an der Wahl durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des 

für ihn zuständigen Wahlgebiets in der Gemeinde 
 

oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 

5. Auf Antrag erhalten Wahlscheine und Briefwahl-
unterlagen 

 

5.1 in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-

rechtigte, 
 

5.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte, 

 

a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden  
  die Antragsfrist auf Aufnahme in das  

Wählerverzeichnis bis zum 1. Juni 2014 oder die 
Einspruchsfrist bis zum 6. Juni 2014 versäumt 
haben, 

b) wenn das Recht auf Teilnahme an den Wahlen erst  
 nach Ablauf der Antragsfrist oder der Einspruchsfrist 
entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren/ 
Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und die 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde gelangt ist. 

 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis 
eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
20. Juni 2014, 18:00 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung 

Großpostwitz, Zimmer 11, Gemeindeplatz 3, 02692 
Großpostwitz mündlich, schriftlich oder elektronisch 
beantragt werden. Eine telefonische Beantragung ist 
unzulässig. Die Schriftform gilt auch durch Telefax oder 
E-Mail gewahrt. Im Fall nachweislich plötzlicher 
Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag,        
15:00 Uhr gestellt werden. Wahlberechtigte, die 

glaubhaft versichern, dass ihnen die beantragten 
Wahlscheine nicht zugegangen sind, können bis zum 
Tag vor der Wahl, 12:00 Uhr, neue Wahlscheine 
beantragen. 
 

Im Antrag sind Familiennamen, Vornamen, 
Geburtsdatum und Anschrift (Straße, Hausnummer, 
Postleitzahl, Ort) anzugeben. Des Weiteren soll die 
laufende Nummer, unter der der Antragsteller im 
Wählerverzeichnis geführt wird, angegeben werden. Eine 
telefonische Antragstellung ist unzulässig. 
 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 5.2 

Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag 
auf Erteilung von Wahlscheinen noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, stellen. 
 

Wer den Antrag für einen Anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass 
er dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte 
können sich der Hilfe einer anderen Person bedienen, 
die mindestens 16 Jahre alt sein muss. 
 

6. Mit dem Wahlschein erhalten die Wahlberechtigten 

 - einen amtlichen Stimmzettel, 

 - einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag, 

-  einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 
Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen 
orangenen Wahlbriefumschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Holt der Wahlberechtigte persönlich den Wahlschein und 
die Briefwahlunterlagen ab, so kann er die Briefwahl an 
Ort und Stelle ausüben. Die Abholung von Wahlschein 
und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur 
möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der 
Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass 

 

der Wahlbrief für die Bürgermeisterwahl dort 
spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr, eingeht. 

 

Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen 
nicht berücksichtigt. 

 

Nähere Hinweise zur Briefwahl sind dem Merkblatt für 
die Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen übersandt 
wird, zu entnehmen. 

 

Der orangene Wahlbrief für die Bürgermeisterwahl wird 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland von der 
Deutschen Post AG als Standardbrief ohne besondere 
Versendungsform unentgeltlich befördert. 

 

Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Wahlbrief 
angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 

Großpostwitz, 09.05.2014 
 
Lehmann, Bürgermeister der Gemeinde Großpostwitz 
im Namen der Gemeinde Obergurig 
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                 Bekanntmachung    

 
                    der Betriebskosten der Kindertageseinrichtung  

                                       der Gemeinde Obergurig  

 

 

         nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG  

 

 

                   für das Jahr 2013  

 
1.1 Betriebskosten je Platz im Monat, Zusammensetzung der  

      Betriebskosten  

  
                      Betriebskosten je Platz  

 
  Krippe 9 h  Kindergarten 9 h  Hort 6 h  

 
  in û in û in û 

 
erforderliche        

 
Personalkosten     579,54 û               267,48 û         156,48 û  

 
erforderliche        

 
Sachkosten     122,59 û                 56,58 û           33,10 û  

 
erforderliche        

 
Betriebskosten    702,13 û               324,06 û          189,58 û  

 
Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Betriebskosten.  

(z.B.6 Stunden Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen  

 
Betriebskosten für 9 Stunden)  

   
1.2 Deckung der Betriebskosten je  Platz und Monat  

 

     
  Krippe 9 h  Kindergarten 9 h  Hort 6 h  

 
  in û in û in û 

 
        

 
Landeszuschuss        150,00 û               150,00 û      100,00 û  

 
Elternbeitrag        

 
(ungekürzt)        165,00 û                 86,00 û        50,00 û  

 
Gemeinde -       

 
anteil        387,13 û                 88,06 û        39,58 û  

 
1.3 Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen , Miete  

 
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat  

    Aufwendungen    

 
    in û   

 
Abschreibungen                      599 û    

 
Zinsen                          - û    

 
Miete                        -   û    

 
Gesamt                    599 û    

 
1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat  

  
  Krippe 9 h  Kindergarten 9 h  Hort 6 h  

 
Gesamt        8,64 û              3,99 û       2,33 û  

 

     Obergurig, 
07.05.2014 

 
Polpitz, Bürgermeister 

  

 
 

Sitzungen 

Am Montag, dem 26.05.2014, 19.00 Uhr findet die nächste 
öffentliche Gemeinderatssitzung statt. 
 

Die Tagesordnung ist ab dem 21.05.2014 den Anschlagtafeln 
der Gemeinde zu entnehmen. 

Technischer Ausschuss 

am 12.05.2014, 19.00 Uhr ĂAlte Wasserm¿hleñ 

Verwaltungsausschuss 

am 19.05.2014 Uhr, 19.00 Uhr ĂAlte Wasserm¿hleñ 
 

Bei Interesse informieren Sie sich ab dem Mittwoch vor der 
Sitzung an den Anschlagtafeln der Gemeinde, ob die 
Beratung stattfindet und entnehmen Sie diesen die 
Tagesordnung. 

 

Jubilare  

Geburtstage 

            Mai 
 

Der Bürgermeister, die Gemeindeverwaltung und 
der Gemeinderat gratulieren ganz herzlich 
 
in Singwitz 
 

Frau Käthe Möller am 10.05. zum 81. Geburtstag 
Frau Katarina Gehm am 13.05. zum 78. Geburtstag 
Frau Irmgard Kindermann am 18.05. zum 93. Geburtstag 
Herrn Jürgen Müller am 19.05. zum 74. Geburtstag 
Frau Margitta Abraham am 21.05. zum 72. Geburtstag 
Herrn Klaus Beckert am 29.05. zum 75. Geburtstag 
 
in Schwarznaußlitz 
 

Frau Else Stieglitz am 10.05. zum 86. Geburtstag 
Frau Gerda Siering am 12.05. zum 75. Geburtstag 
 
in Großdöbschütz 
 

Frau Reingard Rudolf am 12.05. zum 75. Geburtstag 
Frau Ruth Grunewald am 01.06. zum 86. Geburtstag 
Herrn Hans-Georg Hegner am 03.06. zum 73. Geburtstag 
 
in Mönchswalde 
 

Frau Angela Just am 24.05. zum 79. Geburtstag 
 
in Obergurig 
 

Herrn Christian Gude am 12.05. zum 78. Geburtstag 
Frau Marina-Ilona Becker am 19.05. zum 71. Geburtstag 
Frau Isolde Köhler am 19.05. zum 77. Geburtstag 
Frau Renate Korschelt am 19.05. zum 75. Geburtstag 
Frau Elfriede Lang am 19.05. zum 75. Geburtstag 
Frau Irmgard Freund am 22.05. zum 74. Geburtstag 
Frau Ingeborg Knoll am 25.05. zum 74. Geburtstag 
Frau Bärbel Müller am 28.05. zum 72. Geburtstag 
Herrn Peter Korschelt am 06.06. zum 78. Geburtstag 
 
in Kleindöbschütz 
 

Herrn Harald John am 17.05. zum 73. Geburtstag 
Herrn Gerhard Hillmann am 13.05. zum 72. Geburtstag 
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Die nächste Ausgabe erscheint am 

Freitag, dem 06.Juni 2014 

Annahmeschluss für Beiträge und 
Anzeigen 

Mittwoch, der 28.05.2014 

Herrn Fritz Großmann am 21.05. zum 78. Geburtstag 
 
in Lehn 
 

Herrn Christian Urban am 18.05. zum 77. Geburtstag 
Frau Karin Schulze am 24.05. zum 72. Geburtstag 
 

 

Goldene Hochzeit  

5 Jahrzehnte Zweisamkeit,  

50 Jahre Glück und Leid.  

So viel an Verbundenheit,  

das ist keine Kleinigkeit.  
Zur Goldenen Hochzeit gratulieren wir ganz herzlich dem 
Ehepaar 

Renate und Wolfgang Staritz 

in Singwitz und wünschen noch viele gemeinsame, glückliche 

Jahre bei bester Gesundheit. 

Geburten  

Was kann es Schöneres geben, als ein 
kleines neues Leben!  

Zur Geburt ihres Sohnes Christopher gratulieren wir ganz 
herzlich Frau Kathleen Hobrack und Herrn Steve Wersch in 
Singwitz. 
 
Zur Geburt ihres Sohnes Matteo Oskar gratulieren wir ganz 
herzlich Frau Steffi Dutschmann und Herrn Karsten Smie in 
Singwitz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniorenin fos 

Seniorennachmittag am 08. April 

Im Gemeindemitteilungsblatt wurden alle Seniorinnen und 
Senioren für 15.00 Uhr in die Gaststätte Koppatsch 
eingeladen. 

Das Programm für diesen Tag konnte mit einem lachendem 
und einem weinendem Auge betrachtet werden. So freuten 
wir uns einerseits wieder über ein paar gemütliche Stunden 
und anderseits verabschiedeten sich unsere zwei 
Betreuerinnen, Frau Krasowski und Frau Gnauck von ihrer 
Arbeit für die Senioren. 

 

Unser Bürgermeister, Herr Polpitz, war auch gekommen, um 
den zwei Frauen ein Dankeschön auszusprechen und einen 
Blumenstrauß zu überreichen. 
Über 20 Jahre war Frau Krasowski für die Rentner da und 
Frau Gnauck stand ihr fast ebenso lange hilfreich zur Seite. 
Nun haben sie es sich verdient, etwas kürzer zu treten. 
Hoffentlich können sie in den nächsten Jahren in Ruhe und 
Gesundheit die Rentnertreffen besuchen. 
Ebenso gingen an Herrn Krasowski Dankesworte, der seine 
Frau in jeglicher Hinsicht bei der Arbeit für die Senioren 
unterstützt hat. 
Es wurden viele Blumensträuße an unsere zwei 
Betreuerinnen überreicht und sie erhielten reichlich Beifall für 
die geleistete Arbeit. 

 

Ebenso bedankte sich Frau Krasowski bei Frau Gnauck mit 
einem Blumenstrauß und einem Bild, wo mehrere schöne 
Fotos zur Erinnerung zu sehen sind. Im Gegenzug bedankte 
sich wiederum Frau Gnauck bei Frau Krasowski mit einem 
schönen Blumenstrauß. 
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Auch die Seniorengruppe bedankte sich bei den 
Betreuerinnen mit Blumen und so ging es noch eine Weile 
hin und her und am Ende sah die Gaststätte aus wie ein 
Blumengeschäft. 

Dankesworte gingen auch an unseren Fotografen Erdmann 
Mach und an die Schreiberinnen der Berichte für das 
Mitteilungsblatt in unserer Gemeinde. So verging die Zeit bei 
Kaffee und Kuchen und schon war die Abendbrotzeit da. 

 

Eine bunte Platte war reichlich und schmackhaft und danach 
gab es noch ein Schnäpschen. 

Frau Krasowski hatte die große Geldbörse mit und bezahlte 
die ganze Runde. Das war eine Überraschung und alle 
freuten sich. 

Frau Merting, unsere neue Betreuerin wird sich nun um das 
Rentner-Grüppchen kümmern, denn mit der Zeit sind es 
immer weniger Rentner geworden und vielleicht haben doch 
ein paar Ăneueñ Rentner Lust, in unserem Kreis dabei zu sein. 
Es ist wirklich immer sehr schön in unserer Gruppe ! 

H. Raabe 

Und hier kommt der nächste Termin, bei dem wir hoffentlich 
viele neue Gesichter sehen: 

 

Liebe Seniorengruppe von Obergurig und 

Mönchswalde! 

Am Dienstag, dem 13. Mai 2014 

sind wieder alle ganz herzlich zum Seniorennachmittag 

in das Vereinszimmer der Turnhalle eingeladen, wie immer 
ist für das leibliche Wohl und für Unterhaltung gesorgt. 

Ab 15.00 Uhr lade ich zum Kaffee ein. 

Ich freue mich schon auf zahlreiche Teilnahme. 

Ihre Betreuerin 

Alexandra Merting 

 

Liebe Senioren von Großdöbschütz, 

Kleindöbschütz, Lehn und Gäste ! 

Bald ist es soweit und für uns ist wieder Reisezeit. 

Am 20.05.2014 laut Plan kommt dann der Bus von               

S. Wilhelm angefahren und sammelt uns an folgenden 

Haltestellen ein: 

Großpostwitzïbei Schaaf  9:05 Uhr 
Großdöbschütz-Bushaltestelle 9:10 Uhr 
Mönchswalde-Buswendeplatz 9:13 Uhr 
Kuchenhäusel   9:15 Uhr 
Singwitz-Siedlung   9:20 Uhr 
Bautzen-Thrombergstraße  9:30 Uhr 

Bis dahin viele sonnige Grüße von Eurer Kerstin und Gisela 

PS: Es besteht die Möglichkeit sich uns anzuschließen, denn 

wir hätten noch Plätze frei. 

Geschichtliches  

Aus ĂCMSñ 1860, S. 13-17 

Johann Michael Buder 
 

1. Seine Person 
 

Als ich im vergangenen Jahr (1859), Anfang Dezember 

einmal in Obergurig war und dort zufällig hörte, daß dort 

noch eine Witwe Pelz lebt, die Johann Michael Buder sehr 

gut kannte, zögerte ich nicht und begab mich sogleich zu 

ihrer Wohnung, um von ihr dies und jenes von Buder, von 

seiner Person usw.  zu erfahren. 

Als ich nun dorthin kam, fand ich in einem Haus auf der 

Südwestseite des Dorfes, beim Häusler Andreas Lehmann  

Nr. 
43

/40  des Katasters, als Bewohnerin des Ausgedinge bei 

ihren nahen Verwandten (bei ihrer Tochter Magdalena, 

verheiratete Krahl und ihrer Enkelin, als auch den leiblichen 

Sohn der Letzteren, Andreas Lehmann ) in ihrer 

gemeinsamen Wohnstube, die oben genannte Witwe Pelz, 

mit Vornamen Maria, im Bett liegend, weil sie gerade etwas 

kränklich war, sonst aber bei gutem Verstand. 

Sie war laut ihrer eigenen und der Aussagen ihrer 

Verwandten zu Andreas (30. November) gerade 90 oder 91 

Jahre alt geworden. 

Zuerst bestätigte mir Frau Pelz, daß sie Buder noch sehr gut 

kannte und bei ihm auf dem Rittergut in Obergurig (wo sie, 

wie sie sagte, auch geboren wurde) gedient hatte; dann 

erzählte sie und beteuerte mir mit fast denselben Worten 

über Buder dieses: 

Er (Buder) war nicht so, wie sonst die anderen Herren sind; 

daß er eine große Sache oder ähnliches  von sich gemacht 

hätte, wie es sonst diese anderen Herren tun und leben; bei 

ihm war das nicht so. Er war mehr bäuerlich und gab nicht 

viel auf das Äußerliche. Bei ihm war das nicht so, wie sonst 

üblich bei solchen anderen Herren, die mehr ein 
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herrschaftliches, gehobenes Leben führten und dieses immer 

mehr tun. 

 

Von Statur war Buder groß, ein langer Mann, größer als sie 

(der Verfasser war etwa 75 Zoll = 1,77 m groß); gewöhnlich 

lief er zu Hause in einem langen Pelzmantel herum, oben 

hatte er ihn mit einem Strumpf um den Hals  

zusammengebunden und an den Füßen trug er Bunzel. 

 

Befeuert und nachgelegt hat er den Ofen meistens selbst; 

auch kochte er manchmal sein Essen für sich allein ( wie der 

Verfasser aus anderen Akten herausgelesen hat, soll Buder 

jedoch ab 1784 eine spezielle Köchin beschäftigt haben). 

Als er einmal zusah, wie die Gesindemädchen ein größeres 

Stück Birkenholz in den Ofen ihrer Stube schoben, ermahnte 

er sie mit den Worten: ĂIhr werdet mich noch arm machenñ. 

Seine Wälder und Berge aber, von denen er sehr viel hielt, 

waren voll des schönsten Holzes, und als jene Mädchen ihm 

antworteten , daß sie nach seinem Tode die schönen Bäume 

und das Holz auf den Bergen fällen und verkaufen werden, 

daß es nur so Krachen wird, antwortete er ihnen, er werde 

alles so bewerkstelligen lassen, daß dies nicht geschieht. 

Ansonsten äußerste er sich oft so, daß sein Name solange 

bekannt und bestehen soll, solange die Sonne und der Mond 

am Himmel stehen werden ï so will er es einrichten und 

vermachen. 
 

Gründonnerstag machte er den Kindern immer eine 

besondere Freude; er verteilte an sie den ĂGr¿nen 

Donnerstagñ, d. h., er schenkte ihnen entweder etwas Geld 

oder auch Semmeln. Deshalb kamen ganze Scharen von 

Kindern zu ihm auf den Hof, wo er sie in seiner Stube zum 

ĂGr¿ndonnerstagñ beschenkte. Sobald eine Gruppe 

beschenkt und wieder draußen war, ließ er die nächste 

herein. Nachdem sich alle um den Tisch herum aufgestellt 

hatten, fragte er jedes Kind nach seinem Namen usw. und 

teilte dann an jedes einen oder auch zwei Groschen aus, oder 

es gab auch Semmeln. 
 

Warum aber die Deutschen vom Buderóschen Vermªchtnis 

ganz ausgeschlossen waren und keine milden Gaben 

(Buderôsche Gelder) bekamen, erklªrte mir Frau Pelz 

folgendermaßen: 

ĂWie das kommt, daÇ Deutsche nichts aus dem Vermªchtnis 

bekommen, das will ich ihnen sagenñ und sie erzªhlte mir 

daraufhin von einem Ereignis:  

Der inzwischen verstorbene Buder äußerte sich einmal 

gegenüber seinen Arbeitern, den Gesinde-Frauen auf dem 

Felde so, daß eine Königin auch nichts Anderes und 

Besseres sei, als irgendeine andere Frau. 

Das hatte auch eine gewisse Frau Leuner(t), die mit auf 

Arbeit war, gehört und erlebt. Sie, so wie auch ihr Mann, 

waren Deutsche. Dieser, ihr Mann, fuhrwerkte meistens auf 

dem Hof herum, Ăbeschªftigte sich mehrñ, als dort zu 

arbeiten.  

Später, wahrscheinlich weil zwischen Herrn Leuner(t) und 

Herrn Buder es zu irgendeiner Auseinandersetzung 

gekommen war, verrieten die Eheleute Leuner(t) ihn und 

zeigten Buder an, beschuldigten ihn, wie er sich hinsichtlich 

der Königin geäußert habe. 

Buder wurde daraufhin verurteilt und mußte 1 Jahr im 

Gefängnis absitzen.  

So ist es dann auch wirklich dazu gekommen, wie mir dies 

auch andere Leute aus Obergurig bestätigten, daß Buder 

dann als BuÇe f¿r seine Ăvorlautenñ Reden, die ihm, als f¿r 

die königliche Majestät verletzend und lästernd ausgelegt 

wurden, ein Jahr im Erbgericht -  in der Oberen 

Lehmannschen Schenke gefangen - , absitzen mußte.  

Weil Deutsche - die deutschen Eheleute Leuner(t) - ihn auf 

diese Weise verraten und damit ins Gefängnis gebracht 

hatten, hat er als guter Sorbe sein sorbisches Volk, die lieben 

und ehrlichen Sorben verehrt und hoch geschätzt; so wurde 

es dann allgemein publik, daß Deutsche dieses Verrats 

wegen, mit dem sie ihn beschuldigten, nichts von ihm und 

seinem Vermögen bekommen dürfen. 

So hat er in dieser Sache auch sein Wort gehalten, nämlich 

sein Hab und Gut nur den armen Sorben zu stiften. 
 

Außerdem teilte mir Frau Pelz noch diese Nachricht mit: 

Nach seinem Tod fand man u. a. noch drei große Säcke 

Wolle. Einer dieser Säcke wurde daraufhin verkauft, vom 

Erlös ein Ochse geschlachtet und so Buders Beerdigung 

ausgestaltet. 
 

Schließlich möchte ich noch erwähnen, daß sich Frau Pelz, 

in allem, mit großer Verehrung über Buder aussprach. 

Für ihre mir mitgeteilten Berichte spreche ich ihr deshalb 

noch als Nachruf in ihr kühles Grab öffentlich meinen 

besten, allerschönsten Dank aus.   
 

2. Sein Vermächtnis 
 

Im § 7 jenes Regulativ vom 01. März 1833, das in der 

Zeitschrift (CMS), Jahrgang XI, S. 43 abgedruckt ist, wird 

seinerzeit gesagt, daß die Größe der Summe, die jährlich in 

der Oberlausitz zur Verteilung kommen soll, auf 900 Taler 

festgelegt wurde. 

Ich kann und will jetzt aber die sichere Nachricht 

bekanntgeben, daß nun jährlich 1400 Taler dieser volks-

sorbischen Buderôschen milden Geschenke an die Armen in 

der sächsischen Oberlausitz und im MeiÇôner Kreis verteilt 

werden. Diese Summe hat das Kulturministerium in 

Dresden, unter dessen Verantwortung die Buderôschen 

Stiftung in Sachsen steht, wie in den Jahren zuvor, so auch 

im vorigen Jahr  (1859) der Königlichen Landesdirektion in 

Bautzen zugesandt, und diese Summe, nach Abzug von 1-2 

Taler für Porto und vorgenommener Aufteilung nach 

Kirchenbezirken, an die sorbischen Pfarrherren für arme 

Sorben in ihren Gemeinden, jedem seine zustehende Portion, 

verteilt worden ist.  
 

Geschrieben als Anhang für meine vorherigen Nachrichten 

im Jahrgang XII, Heft II, 

(Band III.4) S. 76*
) 
   Bautzen 1860 

 

                                         Hermann Ferdinand Wehla      
 

*
) 
Dieselben muß ich auf S. 81 nur dahingehend korrigieren, 

daß Georg Reck, der das Budersche (jetzt Thiermannsche) 

Gut Nr.: 
47

/44  des Katasters bei der Versteigerung gekauft 

hat, nicht aus Lehn Ăbeim Klosterñ, sondern aus Lehn Ăbei 

GroÇpostwitzñ**
)
 stammte. 

 

Aus dem Sorbischen übersetzt von 

Helmut Groß   November 2013 
 

Anmerkung von D. Mardek: 

**
) 
Hier wurde ein zweiter Fehler gemacht; Georg Reck, der 

das Niedergut kaufte, kam aus Lehn bei Hochkirch!  
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Vereinsinfos  

160. Historischer Stammtisch des 
Heimatvereins Obergurig am 09. 04. 2014 

 

16 Freunde des Historischen Stammtisches waren 
gekommen, um bei den Vorträgen und Diskussionen zu den 
Themen ĂOberlausitzer Bergbauden und Aussichtst¿rmeñ 
sowie Ă175 Jahre 1. Deutsche Ferneisenbahnñ dabei zu sein. 
Zum Beginn gedachten die Anwesenden des am 16.3.2014 
verstorbenen Stammtischmitgliedes Herrn Dr. Hans Renner 
der viele Jahre, auch als Vorsitzender des Heimatvereins 
Obergurig, den Historischen Stammtisch mit geprägt hatte. 
Herr Wagner nahm dann die Anwesenden zu einer virtuellen 
Reises zwischen Landeskrone und Valtenberg mit. 
Insgesamt 14 Türme beziehungsweise Bauden wurden dabei 
besucht. Mit dabei waren selbstverständlich auch die 
Hausberge und Bauden unserer näheren Umgebung wie 
Mönchswalder, Jägerhaus und Sora. An Hand von Fotos und 
historischen Ansichtskarten wurde die Geschichte und der 
heutige Zustand erläutert. 
 

 

Berg-Gasthof Honigbrunnen Löbau 
 

 

Historische Postkarte vom Honigbrunnen 
 

Auch auf Fauna und Flora wurde eingegangen. Blicke von 

den Höhen in die Ferne und in nähere Täler konnten an der 
Leinewand, unabhängig von der aktuellen Wetterlage, 
getätigt werden. 
 

 

Blick vom Bieleboh ins Cunewalder Tal 

Herr Mach zeigte Aufnahmen von der Restaurierung des 
Mönchswalder Turmes, die er im Jahre 1995 gemacht hatte. 
Damals wurde der gesamte Turm entkernt, ein neues 
Treppenhaus eingebaut und eine neue Turmhaube mittels 
Hubschrauber aufgesetzt. Das geschah 110 Jahre nach der 
Errichtung des Aussichtsturmes. 
Herr Jünger zeigte dann aus aktuellem Anlass der 
Feierlichkeiten zum 175-jährigen Bestehen der ersten 
deutschen Ferneisenbahn Leipzig ï Dresden einen im Jahre 
1996 aufgenommenen und jetzt bearbeiteten Film. 
 

 

Titelbild des Filmes, der auch bei YouTube zu sehen ist 
 

Als im Jahre 1996 der Bahnhof Bautzen sein 150-jähriges 
Jubiläum feierte, war am 22. und 23. Juni auch der Nachbau 
der legendären Lokomotive Saxonia nach Bautzen 
gekommen. Diese Lokomotive war zu DDR-Zeiten 
entstanden, um zur 150-jährigen Wiederkehr der Eröffnung 
der ersten deutschen Ferneisenbahn Leipzig ï Dresden am 
8.4.1989 eingesetzt zu werden. Sie führte damals eine 
bemerkenswerte Fahrzeugparade an. 
 
 
 
 
 

Impressum 
 
Das Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Obergurig erscheint monatlich. Der Einzelpreis betrªgt 0,30 ú, das Jahresabonnement 3,60 ú, zu beziehen über die Gemeindeverwaltung. 
 

¶ Herausgeber:  Gemeindeverwaltung Obergurig, 
  Hauptstraße 24, 02692 Obergurig 
   Telefon : 03 59 38 / 58 60 
   Telefax : 03 59 38 / 5 86 20 
   verwaltung@obergurig.de 

¶ Verantwortlich für den Inhalt: Bürgermeister Thomas Polpitz 

¶ Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Redaktionskollegium Frau Ines Liehr, Herr Erdmann Mach, Herr Volkmar Kriebitzsch, Herr Diethard Mardek 

¶ Verantwortlich für die Anzeigenannahme:  Gemeindeverwaltung Obergurig 
Der Inhalt von Berichten, die namentlich gekennzeichnet im Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Obergurig veröffentlicht werden, geben nicht automatisch die Meinung der Redaktion 
wieder. 
Für unaufgefordert zugesandte Berichte, Artikel und Fotos wird keinerlei Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise, ist mit Quellenangabe und Benachrichtigung des 

Herausgebers statthaft. 



Nr. 5/2014  Seite 12 Obergurig 

 
 

Zur Steckeneröffnung 1839 durfte die Schubertsche 
sächsische Lokomotive den von zwei englischen Loks 
gezogenen Wagenzug nur hinterherfahren. So wurde die 
vom Konstrukteur und Erbauer Johann Andreas Schubert 
persönlich geführte Saxonia durch eine verstellte Weiche auf 
ein Abstellgleis geleitet, wo sie gegen eine englische Lok 
prallte. Die Engländer konnten ihr Monopol im Lokomotivbau 
jedoch nicht halten. Immer mehr Erzeugnisse kamen aus 
sächsischen Werkstätten und lösten die englischen 
Lokomotiven ab.  
Die DDR hat 1988 eine 5 Mark Gedenkmünze mit der 
Abbildung der ersten deutschen Lokomotive herausgegeben. 
 

 
 

5 Mark Gedenkmünze der DDR von 1988 
 

Der nächste Historische Stammtisch findet am Mittwoch dem 
14. Mai 2014 um 18:30 Uhr im Ratskeller Mönchswalde statt. 
Leitthema ist die Geschichte der Postkutschen von 1770 bis 
zur Entwicklung der Eisenbahn. Über zahlreiche Besucher 
und Gäste freut sich der Heimatverein Obergurig. 
 

Fotos und Repros A. Wagner und F. Jünger. Text: F. Jünger 

 

Chorinfos 
 

Die letzten Weihnachtslieder sind in der Dorfkirche von 
Quatitz bei stehenden Ovationen am 21.12.2013 verklungen 
und das neue Chorjahr begann am 17.01.2014 mit der ersten 
Chorstunde. 
 

Ja und dieses neue Jahr verlangt wiederholt alles von uns, 
denn unsere musikalische Leiterin, Frau Marika Matthes-
Hartmann, sprudelt wieder über mit neuen Ideen und Liedern. 
Filmmusiken ist das Thema und sie ist der Meinung, dass 
schaffen wir bis zum Sommerkonzert am 21. Juni 2014. 
 
Was gibt es dem noch hinzuzufügen? 
 

Wir haben im Dezember 2013 zwei neue Sänger in unseren 
Verein aufgenommen ï das war super!!! 
Es sind leider wieder keine Einheimischen, aber: 
interessierte, mutige und musikalische Männer. Und mit 
diesen beiden Neuen werden wir auch unser 1. Konzert in 
2014 gestalten. 
Man hat uns gebeten die Ausstellungseröffnung zu Ehren der 
Gebrüder Weigang im Bautzener Stadtmuseum am 31. Mai 
diesen Jahres musikalisch zu umrahmen ï welche 
Wertschätzung! Wo es doch in Bautzen so renommierte 
Chöre wie den Schubertchor oder den Chor Harmonie gibt. 
Offensichtlich haben die Veranstalter erfahren, dass wir u. a. 
einen Bautzen Walzer im Repertoire haben und dies ja 
passen würde. 

 

Liebe Oberguriger, soweit ein paar News vom Vereinsleben 
des MGV. Und sollte es in der Gemeinde mit seinen 
Ortsteilen doch noch musikinteressierte Männer geben, 
hiermit sind auch die vielen neu Angesiedelten 
angesprochen, dann kommen Sie einfach freitags in jeder 
ungeraden Kalenderwoche ab 18.30 Uhr auf ein Bier in den 
Konzertboden der ĂAlten Wassermühleñ in Obergurig zu einer 
Schnupperstunde. Nun müssen sie, verehrte unbekannte 
Herren, nur noch ihre Damen überzeugen, dass diese 
Freitagabende mal anders sind. Oder die Frauen werden 
aktiv und schicken ihre Männer mal zu uns. 
Unserer Chorleiterin ist der Weg von Freiberg auch nicht zu 
weit! 
 
Wir freuen uns auf ein Kennenlernen! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
der Vorstand des MGV 

 

Bilder und Begebenheiten aus der 
Geschichte unserer Gemeinde ï 

 

unter dieser Arbeitsthese hatte der Vorstand des 
Heimatvereins für den 29. April ab 19.00 Uhr in die ĂAlte 
Wasserm¿hleñ eingeladen. 
Erdmann Mach ï an seiner Seite Jens Merting, zuständig für 
die Technik ï hatte eine Vielzahl von Fotos und Daten 
aufbereitet und wohl auch darauf vertraut, dass aus dem 
Kreis der Zuschauer weitere Hinweise und persönliche 
Erfahrungen beigesteuert werden. 
Der zeitliche Bogen reichte vom Anfang der 1950er Jahre bis 
Mitte der 1990er Jahre: ĂWeiÇt du noch?ñ ï So wurde es ein 
rundum informativer und ergötzlicher, auch spannender und 
nachdenklicher, ein einfühlsamer und kurzweiliger Abend. 
Erinnert wurde an die früheren Bürgermeister 
Siegfried Rothe 1951 ï 54, 
Fritz Schurig 1954 ï 62, 
Heinz Lehmann 1962 ï 82 (Ăder singende B¿rgermeisterñ). 

Viel Raum nahm das Geschehen um die und in der Schule 
ein: 

- das Lehrerkollegium in den 50er Jahren, 
- das damalige große Schulorchester, 
- das Schul- und Heimatfest 1957 mit dem überaus 

vielgestaltigen Festumzug, 
- der Schulanbau und Bau der Sportbaracke, 
- freiwillige, ehrenamtliche Arbeitseinsätze u. a. 

ĂWerkenñ wurde als Unterrichtsfach 1957 neu 
eingeführt. 

Eddi Mach hat in der Nachwendezeit einmalige Foto- und 
Zeitdokumente Ăaus dem Papierkorbñ geborgen und vor dem 
Totalverlust bewahrt. Leider ist aus dem Fundus von Herbert 
Biehle wohl nichts mehr vorhanden. 
Es klang an das Auf und Ab des Jugendclubs vom 
optimistischen Beginn 1983 bis zum Niedergang 2002, 
nachdem er zum 4. Mal neu hergerichtet worden war . . . 
Erfreulicher ins Bild gesetzt waren da die Dorffeste und das 
kulturelle Leben, z. B. 

- 775 Jahre Singwitz 1994, 
- die Dorfkirmes 1995 mit tschechischer Blaskapelle 

und kinderfrohem Lampionumzug, 
- das Herbstfest 1996 in Obergurig und 
- die 1999 vollzogene Übergabe des neugestalteten 

Spreeplatzes bei der Pink-Mühle. 
Viele erinnerten sich an die ehem. Hafenschänke ï leider war 
davon kein Bild dabei. 
Mit viel freiwilligem Einsatz wurde 1996 das Ensemble der 
Janko-Mühle grundhaft neu gestaltet und übergeben; der 
Fuchsweg profitiert davon. 


